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betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Lackner und Kollegen vorn 18. Dezember 1990, 

Zl. 180/J-NR/90, betreffend die Novellierung 

des Postgesetzes 

Ihre Frage 

"Werden Sie durch eine weitere Novellierung der Postordnung 
(§ 202a) dafUr sorgen, daß auch in Zukunft bei Verzicht auf 
die Zustellung unbeanschrifteter Sefidungen Informationen von 
Ämtern, Behörden, Gemeinden, Pfarren udgl. nach wie vor an 
die Haushalte zugestellt werden können?" 

darf ich wie folgt beantworten: 

Bei den Vorarbeiten zu der am 1. August 1990.in Kraft getre­

tenen Novelle zur Postordnung wurde eingehend geprUft. auf 

welche Weise den Empfängern die Möglichkeit geboten werden 

kann. die Annahme von unbeanschrifteten Sendungen nicht nur 

im Einzelfall, sondern generell im voraus zu verweigern. Hie­

bei waren nicht nur die sehr unterschiedlichen Interessensla­

gen der verschiedenen Absender- bzw. Empfängergruppen zu be­

rUcksichtigen, sondern es mußte auch nach einer Lösung ge­

sucht werden, die in einern Massenbeförderungsunternehmen, wie 

es die Post darstellt, ohne wesentliche Beeinträchtigung des 

Betriebsablaufes vollziehbar ist. 

Unter BerUcksichtigung dieser Gesichtspunkte wurde die der­

zeit geltende Regelung (§ 202a der Postordnung) ausgearbei­

tet. In das abgewickelte Begutachtungsverfahren wurden unter 

anderem auch die im Nationalrat vertretenen politischen Par­

teien und die Bundeswirtschaftskammer eingebunden. 
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Nunmehr hat sich gezeigt, daß zwar nach wie vor ein massives 

Interesse an einer generellen Ablehnung der Zustellung von 

Werbesendungen besteht, andererseits der betreffende Perso­

nenkreis von bestimmten Informationen (z.B. Mitteilungen von 

Ämtern. Behörden, Gemeinden uä.) nicht ausgeschlossen sein 

will. Im Hinblick darauf wird postintern neuerlich geprüft. 

ob für die in Rede stehenden Mitteilungen unter Beachtung 

eines vertretbaren betrieblichen Aufwandes abweichende Rege­

lungen getroffen werden können. 

Eine Entscheidung liber eine Änderung der bestehenden Regelung 

wird nach Vorliegen der Prlifungsergebnisse getroffen werden. 

Wien, am 6. Februar 1991 

De~:Bundesminister 
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